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Bin aus NRW. Mein alter Schulleiter hat mal gesagt, wenn der Lehrer die Arbeiten nach der
Korrektur nicht zurück gibt, ist er für die Archvierung zuständig.

Wenn der Schüler allerdings die Arbeit zurück bekommt, ist er dafür zuständig und muss im
Streitfall die Arbeit vorlegen können. Damit wird die Verantwortung dem Schüler übergeben.
Hat den Nachteil, dass nicht jährlich dieselben Arbeiten geschrieben werden können.

Anders siehts bei Abschlussarbeiten aus. Diese werden vom Sektretariat archviert.
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